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LANDKREIS GOSLAR 

 

Bekanntmachungen 
 

Bekanntmachung der Einziehung der Kreisstraße 24 

zwischen dem Ortsausgang Immenrode und der 

Landesstraße 510 
 

Die in der Gemarkung Immenrode der Stadt Goslar gelegene Kreisstraße 24 ist für den 

öffentlichen Verkehr aus überwiegenden Gründen des öffentlichen Wohls entbehrlich 

geworden. 

Die Kreisstraße 24 wird daher gemäß § 8 Absatz 1 des Niedersächsisches Straßengesetz 

(NStrG) in der Fassung vom 24.09.1980 (Nds. GVBl. 1980, S. 359), in der aktuell gültigen 

Fassung, mit Wirkung vom 01. Januar 2025 als öffentliche Straße eingezogen. Die 

eingezogene Strecke beginnt am Ortsausgang Immenrode (Abs. 20, Stat. 562) und endet an 

der Einmündung in die Landesstraße 510 Weddingen - Wöltingerode (Abs. 20, Stat. 1755). 

Im Rahmen der Straßenaufsicht hat die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und 

Verkehr der Einziehung zugestimmt. 

Die K 24 bleibt nach Ihrer Einziehung als Privatstraße zur Erschließung des angrenzenden 

Aussiedlerhofes sowie der angrenzenden land- und forstwirtschaftlichen Flächen erhalten. 

Zudem erfolgt eine Freigabe für den Radverkehr. 

Ein Lageplan der eingezogenen Kreisstraße ist dieser Bekanntmachung beigefügt. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe durch Klage beim 

Verwaltungsgericht Braunschweig, Wilhelmstr. 55, 38100 Braunschweig, schriftlich, zur 

Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle oder auf elektronischem Weg über das 

Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) dieses Gerichtes angefochten 

werden. Die Klage ist gegen den Landkreis Goslar, Klubgartenstraße 6, 38640 Goslar, zu 

richten. 

Hinweis: Näheres zu den Voraussetzungen des elektronischen Rechtsverkehrs und der 

Installation der notwendigen kostenfreien Zugangs- und Übertragungssoftware EGVP finden 

Sie auf der Internetseite https://egvp.justiz.de/beh_allgemeine_info/index.php. 

Goslar, den 18.12.2024 

Gez. 

Dr. Alexander Saipa 

Landrat 
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